
Allgemeine Reisebedingungen für Reiseveranstaltungsleistungen 

 

Sehr geehrter Reisegast, 

wir begrüßen Sie recht herzlich als geschätzten Reisekunden und dürfen Sie ausführlich darüber 

unterrichten, welche Leistungen wir erbringen, wofür wir einstehen und welche Pflichten Sie uns 

gegenüber haben. In Ergänzung der gesetzlichen Bestimmungen des Reisevertragsrecht in den      

§§ 651ff BGB werden zwischen Ihnen als Reisenden und uns als Reiseveranstalter die 

nachfolgenden Reisebedingungen vereinbart, sofern wir Ihnen gegenüber ausdrücklich nicht nur als 

Reisevermittler, sondern als Reiseveranstalter auftreten: 

1 Anmeldung 

1.1   Mit der Anmeldung, die schriftlich, mündlich, per Telefax oder auf elektronischem Wege 

(eMail/Internet) erfolgen kann, bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages aufgrund der 

Ihnen in dem Reisekatalog, in dem Prospekt oder in der Reiseausschreibung genannten 

Leistungsbeschreibungen und Preise verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit Annahme durch uns 

zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Die Reisebestätigung wird Ihnen bei oder 

unverzüglich nach Vertragsabschluss ausgehändigt. Erfolgt die Anmeldung über eine Internet-Direkt- 

buchung informieren wir Sie unmittelbar online durch eine elektronische Reisebestätigung, die Sie 

zusammen mit dem Sicherungsschein und der Leistungsbeschreibung der von Ihnen gebuchten Reise 

über den Drucker an Ihrem Computer ausdrucken können. 

1.2  Die Anmeldung erfolgt durch Sie auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, 

für deren Vertragspflichten Sie als Anmelder wie für Ihre eigenen Verpflichtungen einstehen. 

1.3 Weicht unsere Annahmeerklärung oder Reisebestätigung vom Inhalt Ihrer Anmeldung ab, so liegt 

ein neues Angebot von uns vor, an das wir 10 Tage ab Zugang der Bestätigung gebunden sind und 

das Sie innerhalb dieser Frist ausdrücklich oder durch schlüssige Erklärung (Zahlung des Reisepreises) 

annehmen können. 

1.4  Unsere Vertragsannahme steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass Sie diese Ihnen zur 

Verfügung stehenden Allgemeinen Reisebedingungen durch Nichtwidersprechen genehmigen. 

2 Zahlung des Reisepreises 

2.1 Bei Vertragsabschluss ist gegen Aushändigung des Sicherungsscheins eine Anzahlung auf den 

Reisepreis zu leisten. Sie beträgt 25 % des Reisepreises bzw. bei Ferienwohnungen 25 % je 

Wohneinheit und ergibt sich im Übrigen aus Ihrer Reisebestätigung. Eintrittskarten für sportliche 

oder kulturelle Veranstaltungen, insbesondere Theater-, Opern- und Musicalkarten, einschließlich 

etwaiger Vorverkaufs- oder Systemgebühren sind mit Reservierung, spätestens jedoch mit 

Ausstellung sofort zur Zahlung fällig. Sie sind bei Nichtinanspruchnahme grundsätzlich nicht rück- 

erstattbar. 

 

 



2.2  Der restliche Reisepreis wird fällig und zahlbar, wenn feststeht, dass die Reise wie in der 

Reisebestätigung ausgewiesen durchgeführt wird und die Reiseunterlagen zur Abholung in Ihrem 

Reisebüro bereitliegen. Sollten die Reiseunterlagen Ihnen vereinbarungsgemäß zugesandt werden, 

muss zuvor der Gesamtreisepreis bezahlt oder dessen Bezahlung in geeigneter Weise sichergestellt 

sein. 

2.3   Für den Fall, dass nach Art und Umfang der Reiseleistung von den Leistungsträgern zur 

Sicherung der Reiseleistung Akontozahlungen eingefordert werden, sind wir berechtigt, diese zu 

verauslagenden Beträge auch vor Fälligkeit des Restpreises im Wege des  Aufwendungsersatzes 

gegen Aushändigung des Sicherungsscheins von Ihnen einzufordern. 

2.4    Sofern der Reisepreis bis zum Reiseeintritt entsprechend der vereinbarten Zahlungsfälligkeiten 

trotz angemessener Fristsetzung nicht vollständig bezahlt ist, berechtigt uns dieses, nach Maßgabe 

der gesetzlichen Bestimmungen gemäß § 323 BGB vom Reisevertrag zurückzutreten und eine 

Entschädigung (§ 325 BGB) in Höhe der pauschalierten Ersatzansprüche entsprechend Ziffer 7.2 zu 

verlangen, es sei denn, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein erheblicher Reisemangel vorliegt, der Sie 

zu einer Kündigung berechtigen würde. 

2.5   Kosten für Nebenleistungen, wie die Besorgung von Visa etc. sind, soweit nicht im Katalog 

vermerkt, nicht im Reisepreis enthalten. 

2.6   Die Kosten für eine über uns abgeschlossene Versicherung werden zusammen mit der 

Anzahlung fällig. 

3 Leistungen 

3.1  Unsere vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich im Einzelnen aus unserer 

Leistungsbeschreibung und den allgemeinen Hinweisen aus unserem der Buchung zugrunde 

liegenden Katalog, unserem Prospekt oder unserer Reiseausschreibung sowie aus den hierauf Bezug 

nehmenden Angaben der Reisebestätigung. Die in unserem Katalog enthaltenen Angaben sind für 

uns grundsätzlich bindend mit dem Inhalt, mit dem sie Grundlage des Reisevertrages geworden sind. 

Buchen Sie über ein Reisebüro, ist dieses nicht befugt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu 

geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, 

über die von uns zugesagten vertraglichen Leistungen hinausgehen oder im Widerspruch zu unserer 

Leistungsbeschreibung stehen. Orts- und Hotelprospekte sowie Internetbeschreibungen, die nicht 

von uns herausgegeben werden, sind für unsere Leistungspflicht nicht verbindlich. 

3.2 Vor Vertragsschluss können wir aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren 

Gründen jederzeit eine Änderung der Katalog- und Prospektangaben sowie der Reiseausschreibung 

vornehmen, über die Sie vor Buchung selbstverständlich informiert werden. 

3.3  Wenn Reiseleistungen ganz oder teilweise aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht in 

Anspruch genommen werden, besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung des Reisepreises. 

Soweit von Ihnen einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen 

zwingenden Gründen nicht in Anspruch genommen werden können, werden wir uns bei den 

Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Dies entfällt, wenn es sich 

um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche 

Bestimmungen entgegenstehen. 



Wir sind berechtigt, Ihnen ohne gesonderten Nachweis als Abwicklungsentgelt pauschaliert 20 % des 

vom Leistungsträges erstatteten Betrages zu berechnen. Der Nachweis niedriger Kosten bleibt Ihnen 

unbenommen. 

3.4  Eine in der Leistungsbeschreibung von uns angegebene touristische Einstufung der 

Unterbringung bezieht sich auf die Klassifizierung im Zielgebiet. Fehlt eine solche, gilt unser eigenes 

Klassifizierungssystem. 

3.5  Soweit wir im Rahmen der Reise oder zusätzlich zu diesen Leistungen nicht in eigener 

Verantwortung erbringen, weisen wir bereits in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich darauf hin, 

dass es sich um Fremdleistungen eines weiteren Anbieters von Reiseleistungen handelt. 

4 Höhere Gewalt / außergewöhnliche Umstände 

 

Wird dir Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich 

erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können Sie als auch wir den Reisevertrag nur nach 

Maßgabe der Vorschriften zur Kündigung wegen höherer Gewalt kündigen. Die Rechtsfolgen ergeben 

sich aus dem Gesetz. Wir werden in diesem Fall den gezahlten Reisepreis erstatten, können jedoch 

für erbrachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 

Erfolgt die Kündigung nach Reiseantritt, sind wir verpflichtet, die infolge der Aufhebung des 

Vertrages notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung 

umfasst, Sie zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung tragen Sie und wir zur 

Hälfte. Im Übrigen fallen Ihnen die Mehrkosten zur Last. 

5 Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter 

5.1   Der Reisevertrag kann durch uns ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden, wenn Sie oder 

Ihre Mitreisenden, für die  Vertragspflichten Sie einstehen (vgl.  Ziffer 1.2), die Durchführung der 

Reise ungeachtet einer Abmahnung durch uns nachhaltig stören oder sich in starkem Maße 

vertragswidrig verhalten. Bei einer Kündigung durch uns behalten wir den Anspruch auf den 

Reisepreis. Eventuelle Mehrkosten für die Rückführung trägt der Störer selbst. Es erfolgt zu Ihren 

Gunsten jedoch die Anrechnung des Wertes der ersparten Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile, 

die aus einer anderen Verwendung  nicht in Anspruch genommener Leistungen  erlangt werden, 

einschließlich eventueller Erstattungen durch Leistungsträger. Ziffer 3.3 Satz 3 und 4 gilt 

entsprechend. 

5.2  Bis zwei Wochen vor Antritt der Reise können wir bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen 

oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl vom Reisevertrag zurücktreten, wenn in der 

Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. 

Wir sind verpflichtet, Sie über eine zulässige Reiseabsage bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen 

Mindestteilnehmerzahl bzw. höherer Gewalt oder einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 

Reiseleistung unverzüglich nach Kenntnis hiervon zu unterrichten. 

 

 

 



6 Leistungs- und Preisänderungen 

6.1  Wir sind berechtigt, den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages aus rechtlich zulässigen Gründen 

zu ändern. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 

des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu 

und Glauben herbeigeführt werden, sind nur zulässig, soweit diese Änderungen oder Abweichungen 

nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Aufgrund 

einer zeitweiligen Überlastung des internationalen Luftraumes können Flugverspätungen oder auch 

Flugzeitverschiebungen in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden. 

6.2   Die in dem Reisekatalog ober in dem Prospekt genannten Reisepreise sind für uns grundsätzlich 

bindend. Eine Preisanpassung vor Vertragsschluss ist gesetzlich insbesondere zulässig, wenn nach 

Herausgabe unseres Reisekatalogs oder Prospekts eine Änderung aufgrund einer Erhöhung der 

Beförderungskosten, der Abgabe für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, 

oder eine Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse notwendig ist, oder wenn 

die von Ihnen gewünschte und im Reisekatalog oder Prospekt ausgeschriebene Reise nur durch den 

Einkauf zusätzlicher Kontingente nach Herausgabe unseres Reisekatalogs oder Prospekts verfügbar 

ist.  

6.3  Es bleibt uns vorbehalten, die ausgeschriebenen und reisebestätigten Preise im Fall einer nach 

Vertragsabschluss uns gegenüber eingetretenen Erhöhung der Beförderungskosten oder der 

Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für 

die betreffende Reise geltenden Wechselkurse in den Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung 

des Anteils der Beförderungskosten, Angaben oder Wechselkurse im Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses pro Person bzw. Sitzplatz auf den Reisepreis auswirken. Bei einer Erhöhung der 

Beförderungskosten werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel 

geforderten zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 

Beförderungsmittels geteilt und der sich so ergebende Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz an Sie 

weiterberechnet. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss 

und dem vereinbarten Reisetermin mehr als vier Monate liegen. Wir sind in diesem Fall verpflichtet, 

Sie bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten Reisetermin über eine beabsichtigte und gesetzlich 

zulässige Preiserhöhung zu informieren. Eine Preiserhöhung nach diesem Zeitpunkt ist unzulässig. 

Wir werden Ihnen im Rahmen des Nachforderungsverlangens den Einkaufspreis der jeweils 

betroffenen Reiseleistung im Zeitpunkt der Reisebestätigung und im Zeitpunkt der 

Nachforderungserklärung nennen sowie die sich daraus ergebende Kostenkalkulation bezogen auf 

diese Reiseleistung. 

6.4  Im Falle einer Preiserhöhung um mehr als 5 % des Reisepreises als auch bei einer erheblichen 

Änderung einer wesentlichen Reiseleistung können Sie vom Reisevertrag zurücktreten oder, wie bei 

einer zulässigen Reiseabsage durch uns, die Teilnahme einer gleichwertigen Reise verlangen, wenn 

wir in der Lage sind, eine solche Reise aus unserem Angebot ohne Mehrpreis für Sie anzubieten. Sie 

sind verpflichtet, diese Rechte unverzüglich nach dem Erhalt der Änderungsmittteilung gegenüber 

uns geltend zu machen. Hierzu wird die Schriftform empfohlen.  

 

 



7 Rücktritt und Umbuchung durch den Reisenden 

7.1  Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Wir empfehlen Ihnen, den 

Rücktritt schriftlich zu erklären. 

7.2  Im Falle des Rücktritts oder im Falle des Nichtantritts der Reise (no show), können wir Ersatz für 
die getroffenen Reisevorkehrungen und für Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des 
Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen zu berücksichtigen. Wir sind berechtigt, diesen Ersatzanspruch 
unter Berücksichtigung der nachstehenden Tabelle nach der Reise- bzw. Leistungsart und nach der 
Nähe des Zeitpunkts des Rücktritts nach folgenden prozentualen Verhältnis zum Reisepreis nach 
folgenden Prozentsätzen vom Reisepreis pro Person zu pauschalieren, wobei es Ihnen unbenommen 
bleibt, uns nachzuweisen, dass uns kein oder wesentlich geringer Schaden entstanden ist, als die 
nachstehend aufgeführten pauschalierten Entschädigungsansprüche (Stornopauschalen). 

 

 

7.2.1 Standard-Gebühren 

 

bis 31. Tag vor Reiseantritt     25 % 

ab 30. Tag vor Reiseantritt     40 % 

ab 24. Tag vor Reiseantritt     50 % 

ab 17. Tag vor Reiseantritt     60 %  

 ab 10. Tag vor Reiseantritt     80 %     

ab dem 3. Tag des Reiseantritts bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des 

Reisepreises. 

 

7.2.2 Ausnahmen von der Standardregelung 

 

A. Ferienwohnungen-/häuser 

bis 46. Tag vor Reiseantritt     25 % 

ab 45. Tag vor Reiseantritt     50 % 

ab 35. Tag vor Reiseantritt     80 % 

ab dem 3. Tag des Reiseantritts bis zum Tag des Reiseantritts 

bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 95 % des Reisepreis 

 



B. Schiffsreisen /Flussfahrten, Spezialproprogramme 

bis 31. Tage vor Reiseantritt     25% 

ab 30. Tag vor Reiseantritt       40 % 

ab 24. Tag vor Reiseantritt       50 % 

ab 17. Tag vor Reiseantritt       60 % 

ab 10. Tag vor Reiseantritt       80 % 

ab dem 3. Tag des Reiseantritts   

bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantrag der Reise 95 % des Reisepreises. 

7.2.4 Eintrittskarten 

Eintrittskarten        100 %  

Sofern nichts anderes ausgeschrieben und ein Weiterverkauf bis zum Veranstaltungsbeginn 

nicht möglich. 

7.2.5 Sonstige Reiseleistungen 

 Im Hinblick auf die in den vorbenannten Ziffern nicht genannten Reisearten können wir als 
Entschädigung statt der vorgenannten Pauschale auch den Reisepreis oder sonstigen Schadensersatz 
unter Abzug des Wertes unserer ersparten Aufwendungen und anderweitiger Verwendung der 
Reiseleistungen verlangen. Wir behalten uns insbesondere vor, bei konkretem Nachweis bei jenen 
Reisearten einen höheren Schaden als die vorbenannten pauschalierten Rücktrittskosten geltend zu 
machen. 

7.3  Nach Vertragsschluss besteht kein Anspruch auf Durchführung von Umbuchungswünschen, 
mithin auf Änderung des Reisetermins, des Reiseziels, des Reiseantrittsortes, der Unterkunft oder der 
Beförderungsart. Wird dennoch auf Ihren Wunsch hin eine Umbuchung vorgenommen, sind wir 
berechtigt, neben den sich hierdurch etwaig ergebenden Mehrkosten und Preisdifferenzen, ein 
Umbuchungsentgelt bei Einhaltung der nachstehenden Fristen zu erheben: 

7.3.1 bei Flugpauschalreisen mit Charterpflug bis 30. Tag vor Reiseantritt 

Bei Flugpauschalreisen mit Linienflug 

Bei Einzel- IT bis 95. Tag vor Reiseantritt 

Bei Gruppen-IT bis 95. Tag vor Reiseantritt 

7.3.2 bei Schiffspassagen /Seereisen bis 50- Tag vor Reiseantritt 

7.3.3 bei Hotelunterkünften bis 35. Tag vor Reiseantritt 

7.3.4 bei Ferienwohnungen bis 45.Tag vor Reiseantritt 

7.3.5 bei Bahn- und Buspauschalreisen bis 30. Tag vor Reiseantritt. 

7.4 Ohne gesonderten Nachweis sind wir berechtigt, als Umbuchungsentgelt € 50 pro 
Reiseteilnehmer zu berechnen, wobei Ihnen unbenommen bleibt, den Nachweis zu führen, dass 



keine oder geringere Kosten als die vorstehende Pauschale entstanden sind. Spätere 
Änderungswünsche, die nach Ablauf der vorgenannten Fristen vorgebracht werden, können, sofern 
ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den Bedingungen 
gemäß Ziffer 7.2 und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht für 
Umbuchungen, die nur geringfügige Kosten verursachen und vom Leistungsträger angenommen 
werden. 

7.5 Die Berechtigung eines Ersatzreisenden zu stellen, der dann statt Ihrer in die Rechte und 
Pflichtenaus dem Reisevertrag eintritt, wird dadurch nicht berührt. 

8 Haftung 

8.1 Unsere Haftung für die vereinbarten Leistungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften 
und umfasst die gewissenhafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung der 
Leistungsträger, die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Katalogen angegebenen 
Reiseleistungen, sofern wir nicht gemäß Ziffer 3.2 vor Vertragsschluss eine Änderung der 
Katalogangaben erklärt haben. Wir haften für die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich 
vereinbarten Reiseleistungen; nicht jedoch für Angaben in Hotel-, Orts-, oder Schiffsprospekten, die 
nicht von uns herausgegeben wurden. 

8.2 Die vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig durch uns 
herbeigeführt wurde oder allein darauf beruht, dass für den entstandenen Schaden allein ein von uns 
eingesetzter Leistungsträger verantwortlich ist. Haftungseinschränkende oder 
Haftungsausschließende gesetzliche Vorschriften, die auf internationalen Übereinkommen beruhen 
und die sich ein von uns eingesetzter Leistungsträger berufen kann, gelten auch zu unseren Gunsten. 

8.3 Für Schäden aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen 
und nicht im Zusammenhang mit einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit  stehen, haften 
wir bis zur Höhe des dreifachen Reisepreises. Die Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Person und 
Reise. Wir empfehlen derartige Risiken durch eine entsprechende Reiseversicherung abzudecken. 

8.4 Bei grenzüberschreitender Luftbeförderung regelt sich unsere Haftung als vertraglicher 
Luftfrachtführer nach den Bestimmungen des Montrealer Abkommens und soweit mangelnder 
Ratifizierung einzelner Staaten noch anwendbar, des Warschauer Abkommens in der Fassung Den 
Haag und Guadalajara. Bei Beschädigung von Reisegepäck ist unverzüglich nach Entdeckung des 
Schadens eine Schadensanzeige gegenüber der zuständigen Fluggesellschaft zu erstatten; bei 
Gepäckverlust binnen 7 Tagen nach der Aufgabe im Falle einer Verspätung nach 21 Tagen, nachdem 
das Reisegepäck dem Empfänger zur Verfügung gestellt ist. 

8.5 Wird außerhalb unseres Pauschalangebotes zusätzlich eine Leistung erbracht (z.B. 
Beförderungsleistungen vom und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort, Ausflüge 
Sportveranstaltungen), so erbringen wir Fremdleistungen, die lediglich vermittelt werden, sofern in 
der Reise- oder Veranstaltungsbeschreibung und in der Reisebestätigung ausdrücklich hingewiesen 
wurde. 

8.6 Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen- oder Sachschäden im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistung lediglich vermittelt werden (z.B. vorbenannte 
Beförderungsleistungen, Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen) wenn 
diese Leistungen in unserer Leistungsbeschreibung oder der Reisebestätigung unter Angabe des 
vermittelnden Leistungsträgers so eindeutig als Fremdleistung gekennzeichnet sind, dass diese für 
Sie erkennbar nicht Bestandteil unserer vertraglichen Reiseleistungen sind. 

 



9 Gewährleistung 

9.1 Abhilfe 

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so können Sie innerhalb angemessener Zeit Abhilfe 
verlangen. Wir können die Abhilfe verweigern, wenn Sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
erfordert. Zudem können wir auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass eine gleichwertige 
Ersatzleistung erbracht wird. 

9.2 Minderung des Reisepreises 

Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise können Sie eine entsprechende 
Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis 
herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreien Zustand zu dem 
wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit Sie es schuldhaft 
unterlassen, den Mangel anzuzeigen. 

9.3 Kündigung 

 

Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leisten wir innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Abhilfe, so können Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
Reisevertrag kündigen. Wir empfehlen hierzu die Schriftform. Der Bestimmung einer Frist für die 
Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von uns verweigert oder wenn die 
sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse Ihrerseits gerechtfertigt wird. Sie 
schulden uns gleichwohl den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des 
Reisepreises. 

9.4 Schadenersatz 

Sie können unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den wir nicht zu vertreten 
haben. 

10 Vertragsobliegenheiten und Hinweise 

10.1 Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, haben Sie nur dann die gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte der Abhilfe, der Selbstabhilfe, der Minderung des Reisepreises, der 
Kündigung des Vertrages und des Schadenersatzes, wenn Sie es nicht schuldhaft unterlassen, einen 
aufgetretenen Mangel während der Reise uns gegenüber anzuzeigen. 

10.2 Sie können bei einem Reisemangel nur selbst Abhilfe schaffen, wenn Sie uns zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung eingeräumt haben. Einer Frist bedarf es nicht, wenn die 
Abhilfe unmöglich ist oder von uns verweigert wird oder die sofortige Abhilfe durch ein besonderes 
Interesse Ihrerseits geboten ist. 

10.3 Eine Mängelanzeige nimmt unsere örtliche Reiseleitung entgegen. Sollten Sie diese wider 
Erwarten nicht erreichen können, so wenden Sie sich bitte direkt an uns. 

10.4 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen haben Sie innerhalb 
eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise uns gegenüber geltend zu 
machen. Nach der Frist können Sie Ansprüche nur noch geltend machen, wenn Sie ohne Ihr 
Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert waren. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur 
Anmeldung von Gepäckschäden oder Gepäckverspätungen, siehe hierzu Ziffer 8.4 



10.5 Ansprüche der Reisenden nach den §§ 651 c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers und der Gesundheit, die auf eine fahrlässige Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsvertreters des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiges Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung  eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beruhen. Alle übrigen 
Ansprüche nach den §§ 651 c bis 651 f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem 
Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte.  Schweben zwischen uns Verhandlungen über 
den Anspruch oder die den Anspruch begründeten Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis Sie 
oder wir die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein. 

10.6 Die EU-Verordnung-Nr. 2111/2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der 
Luftfahrtunternehmen einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen verpflichtet uns, 
Fluggäste über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen zu unterrichten. Sofern bei der Buchung die 
ausführende Fluggesellschaft noch nicht feststeht, werden wir Ihnen zumindest die Fluggesellschaft 
benennen, die wahrscheinlich den Flug durchführt. Sobald die Identität der Fluggesellschaft 
feststeht, wird diese Ihnen mitgeteilt. Bei einem Wechsel der Fluggesellschaft werden wir Sie so 
rasch wie möglich unterrichten. Die gemeinschaftliche Liste über die mit Flugverbot in der 
Europäischen Union belegten Fluggesellschaften sowie die Liste der vom Luftfahrt-Bundesamt 
genehmigten Luftfahrtunternehmen sind über die Internetseite http://air-ban.europa.eu in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung für Sie abrufbar. 

11 Sicherungsscheine 

Für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz haben wir sichergestellt, dass Ihnen der 
gezahlte Reisepreis, sofern Reiseleistungen deswegen ausfallen und etwaig notwendige 
Aufwendungen für die vertraglich vereinbarte Rückreise anfallen, erstattet wird. Sie haben in diesen 
Fällen bei Vorlage des Sicherungsscheines einen unmittelbaren Anspruch gegen die im 
Sicherungsschein benannte Versicherungsgesellschaft. Ansprüche gegen diese Versicherungs- 
gesellschaft sind von Ihnen unverzüglich, anzumelden, die mit der Schadenregulierung und der 
Verwaltung der Insolvenzversicherung beauftragt ist. 

12 Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen 

 

12.1 Wir stehen dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor 
Reiseantritt zu unterrichten. Dabei gehen wir davon aus, dass keine Besonderheiten in Ihrer Person 
oder evtl. Mitreisenden (z.B. doppelte Staatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit) vorliegen. Für 
Angehörige anderer Staaten sowie auch bei sonstigen Besonderheiten Angehöriger dieses Staates 
gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Durch die Reiseausschreibung in den Katalogen und mit den 
Reiseunterlagen erhalten Sie wesentliche Informationen über die für Ihre Reise notwendigen 
Formalitäten. Bitte beachten Sie diese Informationen und lassen Sie sich in Ihrem Reisebüro 
erforderlichenfalls weitergehend unterrichten. 

12.2 Wir haften nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die 
jeweilige diplomatische Vertretung, oder etwaig erforderlicher Ein-/Durchreisegenehmigungen, 
insbesondere erforderlicher US-Reisegenehmigungen im ESTA-Verfahren, selbst wenn Sie uns mit der 
Besorgung beauftragt haben, es sei denn, dass die Verzögerung von uns zu vertreten ist. Zur 
Erlangung von Visa etc. müssen Sie bei den zuständigen Stellen mit einem Zeitraum von etwa 8 
Wochen rechnen. 

http://air-ban.europa.eu/


12.3  Für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften sind Sie selbst 
verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der 
Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu Ihren Lasten, ausgenommen wenn sie durch 
eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation bedingt sind. 

12.4 Entnehmen Sie bitte dem Katalog und erkunden Sie sich gegebenenfalls  in Ihrem Reisebüro 
oder bei den zuständigen Behörden, ob für die gebuchte Reise Ihr Personalausweis oder Ihr 
Reisepass eine ausreichende Gültigkeitsdauer besitzen sowie Ihr Reisepass maschinenlesbar ist und 
etwaig erforderliche biometrische Daten in Chipform enthält. Für manche Länder wird ein eigener 
Kinderpass benötigt. 

12.5 Zoll- und Devisenvorschriften werden in bestimmten Ländern sehr streng gehandhabt. 
Informieren Sie sich bitte genau, und befolgen Sie die Vorschriften unbedingt. 

12.6 Von verschiedenen Staaten werden bestimmte Impfzeugnisse verlangt, die nicht jünger als 8 
Tage und nicht älter als 3 Jahre (Pocken) bzw. 10 Jahre (Gelbfieber) sein dürfen. Derartige 
Impfzeugnisse sind auch deutschen Behörden vorzuweisen, sofern Sie aus bestimmten Ländern (z.B. 
Afrika, Vorderer Orient) zurückkehren. Entsprechende Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Katalog und wenden Sie sich an Ihr Reisebüro. 

12.7 Sie sollten sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen selbst 
rechtseitig informieren, gegebenenfalls sollte ärztlicher Rat zu Thrombose- und andere Gesundheits- 
risiken eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, 
reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedizinischen Informationsdiensten 
oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird ausdrücklich verwiesen. 

12.8 Es besteht die Möglichkeit des Abschlusses einer Reiserücktrittskostenversicherung und einer 
Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit. Eine Reiserücktritts- 
kostenversicherung kann bei Buchung abgeschlossen. Wir empfehlen zudem eine Reisegepäck- und 
Reisehaftpflichtversicherung. 

13 Datenschutz 

 

13.1 Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden elektronisch erfasst,  
gespeichert, verarbeitet, an Leistungsträger übermittelt und genutzt, soweit dies zur Vertrags- 
durchführung erforderlich ist. 

13.2 Wir möchten Sie künftig schriftlich, telefonisch und/oder mit elektronischer Post über aktuelle 
Angebote informieren und unterstellen Ihre Einwilligung, soweit für uns nicht erkennbar ist, dass 
Siederartige Informationen nicht wünschen und Sie nicht von der Möglichkeit Gebrauch machen, 
jederzeit der Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen. Wenn Sie die Übermittlung Ihrer Daten 
nicht wünschen, unterrichten Sie uns bitte unter der unten genannten Anschrift. 

14 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieser Reisebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt. 

 

 

 

 



15 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

15.1  Die Rechtsbeziehungen zwischen uns als Reiseveranstalter und Ihnen als Reisekunden richten 
sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

15.2 Sie können uns an unserem Sitz verklagen. Für Klagen durch uns ist Ihr Wohnsitz maßgebend, es 
sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland haben oder gegen Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren 
Wohnsitz ins Ausland verlegt haben, oder deren gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist. In diesen Fällen ist unser Geschäftssitz maßgebend. 

Diese Allgemeinen Reisebedingungen und Hinweise gelten für den  

Reiseveranstalter 

Reisebüro GOLTERMANN 

Inhaber Andreas Goltermann 

Breite Straße 3 

30890 Barsinghausen 

Stand 2015 

 

                                                                                                                                                   

 


